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Freitag , den S. Juli ISIS. 31. Jahrgang

Amtlicher Teil.gesehene Zit
chtvrreine si ^ ^ _ -
in Kreise«1** e § ** r ** Knrgermeister , Fleischbeschauer ««»

Trichi«enbefcha«er de» Kreise».
Die Viehseuchenanzeigen, Köranträge, Meldekarten und An-

cheude wgen rur Nachprüfung sind direkt an Herrn Kreistierarzt
r-Kögler. iel in Limburg zu senden.

M- sterbur - , den7. Juli 1915. Dev Ka»drat.lg.
Js ..

im 4.
1 ha Wal
ibieteud

meist
ied
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tfrei
«red is^ mge» nach Anhöre» der Gemeindevorsteher den einzelnen
ld> und W«listen, entsprechend ihrer Bedürftigkeit, nach denselben Grund-
tf weites i»iuteilen, die für die Zuteilung der Walbstren io Not-

Maßgebend sind.
^ Trocknen de» Fntterreisigs, das nicht grün verfüttert’hev: Jt'®“»ist, abgesehen von Ausnahmefällen, den Käufern zu

ltellv. , Das Reisig muß deshalb unmittelbar »ach seiner
_ !- —1*B unb Vereinnahmvng deu Käufern überwiesen werden. Ich

. damit einverstanden, daß in allen Fällen, in denen die
U ll ^ r doobwe deS Materials durch den Reoierverwalter die

' ^ s»g unerwünscht verzögern würde, von der Abnahme ab«

^ k» **ise schließlich noch darauf hin, daß, wen« da? Falter-
stse, wie«- deS Trockne»? seinen vollen Wert behalten soll, eS
is möxlicd̂ zitchkeit ebensowohl vor aller Sonnenbestrahlung alS auch
Zasatz geschützt werden muß.

--^ ur Käufer sind hieraus aufmerksam zu machen.

mer
:hten Teil«

)etail-0

>w>Oc) W>
1 etwas Sp «st Verwertung deS WaldlaubS zu Futterzweckeu hat durch
Haldeo>« Ästige Witterung des Sommers eine erhöhte Bedeutung

äanu durc  h n' Ich vertraue, daß die Königliche Regierung der wich-
»irk Ie0ent>eIt  3^ re  volle Aufmerksamkeit zuwendea und alles

"m auf die angegebene Weife die Futtermittel der Land-'U-iau l- u> «u | ne ongcgeoene zuciji
Fleischst# «tt , us dem Walde zu ergänzen.

fö *» W- «. den 17. Ju,i 1915.
wm für za «dwtrtfchaft. A- « ä»»« « »d Forste«.

gez.: Frhr. v. Schorlemer.
die sämtlichen Königliche» Regierungen,

»»»nähme derer in » nrich, Münster und Sigmaringen.

Wo«at Ia »i find folgende Jagdscheine a«oge-»orde « :
a)  Iahreojagdfcheine.

il» Metzger Halm ln Elsoff gültig vom 26. Juni 1915 ab.
b) Ta - r»j«»dschet«e.

«aufm. Rehr i» Krefeld gültig vom 26. Juni 1915 ab.
»erb «rs . den3. Juli 1915._Der K- udrat.
er Bezugnahme auf bie allgemeine Verfügung Nr. III
betreffend die Bereitstellung der Futtermittel des Walde«

iZalassuna von Weidevieh und Abgabe»on Futterreissg. uod
«Veröffentlichung vom 9. d. M- - I A nie 7651/IIl.

betreffend die Gewinnung von Futterlaub, beauftrage ich
»igliche Regierung sofort an,»ordnen, daß alle Revierver-
sten Ihre» Bezirkes, die Fntterreisig abgeben können, dies
»O öffentlich bekaantmachen und tunlichst alle hierauf ein-
>» Bestellungen der virhhaltenden Wirte mit Rücksicht auf den
>v Alter der Blätter abnehmenden Nährwert deS Futter-
' !» bald wie möglich auSführen.
beht im Einzelfalle die Nachfrage nach Fntterreisig über die

wer̂ llifähigkeit de» WaldeS hinaus, so sind die zu beschaffenden

Die Zahl der Fälle, in denen Kriegs,efa «,e «e, vielfach
mit Erfolg, Fl«cht»erf«che unternommen haben, ist in letzter Zeit
außergewöhnlich gewachsen. Es sind bis jetzt über 200 KriegS«
gefangene, hauptsächlich Ruffen, teils aus deu großen Stammlagero,
teils aus Arbeitslagern entwichen.

Da ein Entkommen von Kriegsgefangenen insofern erhebliche
Gefahren für die Allgemeinheft in sich birgt, als Gewalttätigkeiten,
Einbrüche und Diebstähle zu befürchten, auch Racheakte(Brand¬
stiftung uod beral.) nicht ausgeschlossen sind, muffen aus Gründe»
der öffentlichen Sicherheit alle Aufsichtsbehörden. sowohl bei der
Mttüberwachung der Kriegsgefangenen gemäß Erlaß vom 8. März
1915 — Nr. 209j3. 15 U. 1 St. sowie vom 15. April 1915 —
700,4. 15 K K. — als auch bei der Ermittelung nab Wiederetn»
brmzung vou Entwichenen tatkräftig Mitwirken.

DaS KriegSministerium ersucht ergebenst, in dieser Richtung
.dar- etwa «och Erforderliche veraulaffe» zu wollen.

Kerti«, den 29. Mai 1915. Kriegoministeriu « .
I . A. : gez. Friedrich. .

An den Herrn Minister des Innern.
Die O' tspolizeibehörden und die Königliche Gendarmerie er¬

suche ich, während der gegenwärt'geo ernsten Zeit ihr Augenmerk
fortgesetzt in verschärftem Maße auf die Fremdevkootrolle zu richte«
und vorkommenden Falles sofort einzuschreiteo.

Westerburg, den8. Juli 1915._ Der Landrat.
Euere Exzellenz erwähnen iu dem Bericht vom 3. Juni 1915

O. P . 5512/15. B —, daß der Oberbürgermeister von X.  die
Kriegsteilnehmer sämtlich als „secviSberechtijte Personen deS ak«
tiven Dienststandes- im Sinne des § 3 der Siädteordnung vom
30. Mai 1853 für nicht gemeindewahlberechtigt hält. Ich ersuche
ergebenst, ihn daranf Hinweisen zu lass«», daß dieser Standpunkt
rechtlich nicht zutreffend ist. Als die richtige Ansicht ist. insbeion-
dere seit der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtsvom3. Juli
1905, Bd. 48, I . 63, fesizuhaiteo, daß »aktiver Dienststand" mit
„Friedensstand- gleichzusetzen ist und daß die Angehörigen des Be¬
urlaubtenstandes auch während einer Hebung oder während der
Einberufung zum Kriegsdienst « icht als Militärpersone« des
akltven DieiiststandeS anzusehen sind. G» werde « «lfd i«»de-
f««dere die am Kriege teilnehmeade » Keferviste «. Gr-
fatzrefervtste«. Landwehr - u«d Ka«dst« rmle «te weiter
i» de« Mahierlifte « z« beiaffc« ««d i» ne« ««fgelteUte
aufruaehme « fei«. Die Erlasse vom 14. Dezember 1864 und
vom9. Oktober 1866 (Min. Bl. d. i. B. 1865 S . 2. 1865 S.
214) werden, insoweit sie hiermit im Einklang stehen, aufgehoben.

Abschrift übersende ich zur gefällige« KeuntuiSnabme. Dieser
für eine Stadt im Geltungsgebiet der örtliche» Städteordnung er-
gangene Erlaß findet auch im Geltungsgebiete der anderen Städte-
ordnungen und der Landgemeindeorduungea Anwendung.

S -rli «, den 21. Juni 1915.
IV a 3413. Der Minister de« Z««er «.

I . A. gez. Freund.
An den Herr» Oberpräsidenten in N. N.

Abdruck den Herren Bürgermeister der Kreise» zur Kenntnis
und Beachtung.

Westerbur- , de» 2. Juli 1915.
Der Laadrat.



Nach ie« all«r«ei»e» Saetenstande ist ti  wahrscheinlich. daß
in diesem Jahre der Strohertrag weniger reichlich auSfallen wird.
Die Heeresverwaltung nimmt daher schon jetzt Bedacht darauf, sich
einer ausreichenden Bestandes an neuem Stroh, da- möglichst für
Futterzwecke verwendet werden soll, zu versichern und als Streu-
mittel andere Stoffe, und vor ollem alteS Stroh, beranzuziehen.

Die dortige Stelle wird gebeten, diese Bemühungen zu unter,
stützen, indem sie die Bürgermeister anweist, dem nächstaelegenen
eder. zuständige» Proviantamte mitzuteileu, in welchen Gemeinden
und Ortschaften, möglichst auch bei welche« Besitzern, sich Mengen
alte« Stroh? befinde» und neues Stroh nach der Ernte zu be¬
schaffen ist.

Kastle« ?, den 29. Juni 1915.
KteU« ertr Itttettframltt» VIII . Armekorps.

I . A. : Gartmann.
Die Herren Bürgermeister der Kreises ersuche ich, de« var-

stehenden Ersuchen im öffentlichen Jntereffe möglichst bald zu ent-
spreche«. .

Westerburg , den 6. Juli 1915._ Der Kaudrat.
»etc. : Beschlagnahme eine* Faches.

Verfügung . „ or
Jur den Bezirk des XVIII. Armeekorps nnt Ausnahme

des Befehlsbereichs der Festungen Mainz und Coblenz ordne

td) ""„Die im Verlag der akademischen Buchhandlung von Perrin
u. Co. in Paris erschienene Schrift: »Das Märtyrertum Be^
giens' , Uebersetzung aus dem Französischen von A. Dretrrch
in Basel wird beschlagnahmt. .

Die Polizeibehörden«erden ersucht, bic beschlagnahmten
Exemplare in Verwahrung zu nehmen."

Frankfurt a . M .. den 26. Juni 1915.
Stellv. Veaeratkov«ma»do X¥III. Armeekorps.

Der Kommandierende General:
_ Freiherr von Gall,  General der Infanterie._

Im Einvernehmen mit der Heeres- und Marineverwaltung
find für die Regelung und Uel»-r «mchttttg de» Verkehr « t«
ste« ste«tfche» Seestöster» folgende Bestimmungen getroffen worden:

1. Jo der Nordsee ist der vadeverkehr auf sämtlichen Inseln
«>d an der ganze» Küste verboten.

2. I « der Ostsee ist der vadeverkehr verboten in der Flens¬
burger Föhrde. der Eckerpiörder Bucht, auf der Insel FeSmarn. in
Osternothafen bei Swinemünde. in der ganzen Daaziger Bucht und
in Villau. — Ja der Kieler Föbrde ist der Vadeverkehr gestattet
jedoch unterliegt er besonderen Anordnungen des Gouverneurs des
RetchSkriegShafengebietS.

«n der übrigen Ostseeküste ist der Badeverkehr gestattet.
3. Badegästen und Besuchern, die reichsdeutsch sind oder vec

bündeten Staaten angehöre«, wird der Aufenthalt widerruflich ge-
stattet, wenn sie im Befitze eines von der Polizeibehörde de» Wohn-
oder Aufenthaltsortes ausgestellten Ausweises find der mit einer
Personalbeschreibung, eigenhändiger Unterschrift und einer Photogra.
phie des Poßinhaber» aus neuester Zeit sowie mit einer amtlichen
Bescheinigung darüber versehe» ist, daß der Paßiohaber tatsächlich
die durch die Photographie dargestellte Person ist. Für Familien
genügt ein Familien-AuSweiS. der die Personalbeschreibung und
Photographie der über 10 Jahre alten Personen(nebst eigenhändl-
aer Unterschrift und Bescheinigung) aufweist. HauSpersonal und
nicht zur Familie gehörige Sinder können in den AuSwerS der
Familie, mit der sie zusammen reisen, mit ausgenommen werden.

Muster eine« polizeilichen Ausweises untenstehend.
An Stelle de» Ausweises genügt ein deutscher Paß. wen« er

nach de, Vorschriften de« § 3 Abs. 1 der Kaiserlichen Verordnung
vom 16. Dezember 1914 (R. <8 . Dl. ©. 521) auSgestaltet ist.

Aktive reiLSdeutfche und österreichisch-ungarische Wilitar-
persotte» weisen sich durch Militärpopierea«S.

Die Ausweise sind stet« mitzuführen und auf verlangen vor-

znzeige». ^ feindlicher «»fr «eulraler Au«
läuft er ist »erfrotr «. Ausnahmen unterliegen der Genehmigung
des für den Badeort zustänfrige« stellvertr. Generalkommandos.

Jeder Besucher hat sich sofort nach der Ankunft bei seinem
Wirt eigenhändig und unter eigenhändiger Unterschrift mit Geburt«,
datum und Heimatiort einzuschreiben. Für Schulkinder haben die
Eltern oder Begleiter die Eintragung zu bewirkeu.

Jeder Wirt bat die Meldungen innerhalb sechs Stunden dem
Aewelridevorstond vorzulegen, der nötigenfalls auch persönliche Vor¬
stellung der Badegäste fordern kann. -

5. Badeanstalten dürfen errichtet und benutzt werden. Die
Benutzung von Seestegen ist verboten; der Belag mutz entfernt bleiben.

6 Beleuchtung und Benutzung deS Strandes unterliegen den
nach de» örtlichen Verhältoiffen»on den LandrLten zu treffenden
Maßnahmen. ,

7. Photographische Apparate dürfen am Strande nicht be.
nutzt werden; ihre sonstige Levutzuug kann von der OrtSpolijcibc-
Hörde ausnahmsweise gestattet werden.

8 BergnügungSdampfer und Motorboote dürfen an den für
be» Badeverkehr erlaubten Küstenstrichen verkehre» — «««, «««« -

«e « ist frie 5wine « S«frer - «cht. [
9. Einschränkungen und Erleichterungen nach der Kriegs g»ft Km'

unterliegen dem Ermeffen der zuständigen stellv. Generalkommim^ ,«ft fw
Der oben unter Ziffer3 ermähnte polfleiche Att««rj»redete"

(s . Anlage ) wird — da unter gewöhnlichen Berhältniffeu nicht erf»ri« M"
lich— ausschließlich auS Gründen des öffentlichen JntereffeS erteiij ä
die Verwendung eines Stempel? für» den Ausweis ist daher ti

».dem Runderlasse vom 1b- April d. IS . — IIf 556 — nid Aul
erforderlich. i,19090

Euere Hochgeboren— Hochwohlgeboren— ersuche ich §Herrn
gebenst, gefälligst die geeigneten Vorkehrungen zu treffen, damiijj Kach
Befolgung der obigenB-stimmnngco seitens der örlichen Polî de« und
behördeo streng überwachtw(rd. irjte* iH  '

f erlitt , den 26. Jnni 1915. Iir®it di,
Der Minister de« Ittttera. I . B.: Drenl »nach ist

Au sämtliche Herren Regierungspräfidente» und den «ch die
Herrn Polizeipräsidenten hier. I Zuw

, [ 5. D. 1Ausweis Matt  £
,um Aufenthalt im Osts-eb-d . für . . . . . . . . MMN.
. auS . (»ebst Samilii
(etanb ober Beruf,SB»r-uub Summe) Gültig V0M .hiS . 191 Dies

für folgende Persone» : KriSblatt
1 . (vor - und Zuname)

Personalbeschreibung.
Photographie.

(abzustempeln)

Eigenhändige Unterschrift,

2. pp. wie bei 1.
3. pp. wie bei 2.
4. (Bor- und Zuname) 8 Zahle fllt!
5. (B»r- und Zuname) ß Jahre alt!
tz. (vor - und Zuname) Dienstmädchen.

Personalbeschreibung.

Auf
909(Rei
ül Minis!
llnfanz dl

§ 1-

Eigenhändige UuterschkiÊ ^

Photographie.
(ad,«stemKela>

ES wird bescheinigt, daß der — die Voranfgeführte(n)

W-I
W2.

ikderlaffi
sächlich die durch die Photographie(n) dargestellte(n) PersonlWanicheil
ist — sind und die Unterschrift(en) eigenhändig vollzogeu halWde« er
haben. ^ ISchweine!

(Dienftsteiel!. | P« U ?el * ertt . ttl »« 4| lMJ VMtiwftellei
unde
Für

Lorsch
des

(1.1912i
£•90-

Der

«... die fernen Kürgermeister fre» Kreise«.
Um eine Uebersicht über die im Jnlande vorhandenen

und Oele zu gewinnen, ist auf Grund der Bekanntmachung
die Borratserhebunaen vom2. Februar d. Js . — R.G.Bl. S.

für Den 15 Juli 1915
eine allgemeine statistische Aufnahme der vorhandenen
an den untenstehend näher bezeichneten Fetten und Oelen
ordnet worden. ^

Neben den Oelmühlen, den Stearm- und SerfenfaN Irrung
den Margarine- und Speisefettfabriken, den Talgschmelzeii,>Meluem
Lack- und Farbenfabriken, werden von der Erhebung säm
Besitzer, insbesondere auch Händler betroffen. . «us

Anzugeben sind Mengen über eine « Doppelzentner »«, ftnvi
Diese Gewichtseinheit ist auch den Angaben im allgemeinen Die
Grunde zu legen. J 'etliche

Auf dem Transport befindliche Mengen find unmüt» »et am !
nach der Ankunft vom Empfänger anzumelden. «tut!

Ich ersuche, umgehend die Meldepflichtigen hiervon föt durch
Kenntnis zu setzen und mir das Ergebnis bis späteste«- I1««fern d,
17. d. Mts . hierher mitzuteilen. Enz de

Fehlanzeige ist nicht erforderlich . «rtsuch«
»Ang i»

A Pflanzliche Oele und Fette . y Fmlc
1. Fette nnfr Orte. I » Neppeffeutuer- IBl( 6rj

1 Rapsöl und Rüböl, 2. Leinöl, 3. Buchenkernol, ErdB . ^X i/myw » y —• r*-^ r . . -r v - - ._ . ^ _ . A
Mohnöl/Nignöl,' Sesamöl und Sonnenblumenöl. 4. L°«
und Sulfuröl, 5. Baumwollsamenöl, 6. Holzöl, 7. RhrM ^
8. anderes fettes Oel. Iiivie alle

2. Pflanzliche Fette. ^ Nttei»«]
1. Kakaobutter(Kakaoöl), 2. MuÄatbutter, Lorbeerol, 3.Nl.  jTuluuuuiici '  j , ÜUiICttröi
wollstaerm, 4. Palmöl, Palmkernöl, Kokosnußöl und Sebroud)«
pflanzlicher Talg, zum Genüsse nicht geeignet, 5. ^
(Olein) und Oeldreß, . « Olstenv

III. Zum Genuß bestimmter pflanzlicher Talg, Margarme, ^ >, Nr. 1,
butter und Kunstspeisefette i |§5 und

B. Tierische Fette . A worbnu*
1. Schweinemalz, Gänseschmalz, Oleomargarme ^
schmalzartige Fette, 2. Schwein- und Gänsefett, ««genffli
flomen, Ziegenfett, 3. Premier Jus . 4. Talg von Rmd » ^
Schafen, Preßtalg, 5. Knochenfett, Abfallfette, StearlM a«terlt,gC
Tran, Speck, Fett von Fischen, Robben oder Walft!̂ »W zg
Nicht besonders genannte Tierfette. . , § 5

West erburg , den 9. Juli 1915._ Der diehfiuch^

Die s. Zt. unter dem Viehbestände des Heinrich Leŷ *mt8bl
w „ , r rT fi r* . CVT» * . V m . Z. . . A- - 1CJ-in Gehlert'festgestellte Maul- und Klauenseuche ist erlösche",

auch bei Peter Klein in Merkelbach.
Die Schutzmaßregeln sind aufgehoben. «
Wartender, , den 1. Juli 1915. Aer

t -'Am
»t
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Ivr Dermeiduus der Weiterverdreittt «- der Maul - l
Lklaueusevche wird der Auftrieb von Wiederkäuer«
Schweine« auf die Märkte im Kreise Westerburg

..»jieteu.
^ Westerburg den9. Juli 1915. Der Kaudrat.

— ntd)
Biehseuchenpolizeiliche Anordnung.

Auf Grund der §Z 18 fl«, des Viehseuchengesetzes vom 26.
1909(Reichsgesetzbl. S . 519) wird hiermit mit Genehmigung

e i<j ,L Herrn Regierungspräsidenten folgendes bestimmt:
damiiN̂ Nachdem in der Stadt Westerburg und in den Landgemeinden

PoiiiMe» und Hellenh.-Scha. durch das Gutachten des beamteten Tier¬
es in Limburg die Maul, und Klauenseuche festoest̂llt ist, wird
lirBit die Gemarkungssperre über die genannten Orte verhängt.

Dretss, «nach ist das Durchtreiben von Rindvieh, Schweinen und Schafen
M die Seuchenorte und bereu Feldgemarkungeo verboten.

Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot werden nach 8 66
i. O. mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit verhältnis-

Mer Haft bestraft, sofern nicht nach den bestehenden gesetzlichen
jktimmunge» eine höhere Strafe verwirkt ist.

8 2.
Diese Verordnung tritt sofort mit ihrer Veröffentlichung im

»ikblatt in Kraft.
Westerburg , de« 6. Juli 1915.

1802. Der Kaubrat . Abicht.

:n
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Uiehseuchrupolizeiliche Auorbuung.
Auf Grund de? § 17 des ViehseucheugesetzeS vom 26. Juni

909(ReichS-Gesetzbl. S . 519) wird hierdurch mit Ermächtigung
Kl Ministers für Landwirtschaft. Domänen und Forsten für den
lufeng bei Regiersugsbezirks Wiesbaden folgendes bestimmt:

§ 1. Für die im Besitze von Biehhändleru befindlichen Schweine,
schände«üffen beim Handel außerhalb des Orte? der gewerblichen
iederlaffung deS Händler? oder, wenn dieser eine gewerbliche

elzen,

ntutt
neinen

' (■) i iederlaffnUg nicht begründet hat, außerhalb seines Wohnortes,
;etfon( ltsindheitSreugnisse, aus denen die Gesundheit deS gesamten Be-
a bal findeS ersichtlich ist, beigebracht fein, bevor aus den Beständen

tt »ei«e deiäußert oder entfernt werden. Ferner müssen die Schweine,
. 191i. folg fix mit der Eisenbahn befördert worden sind, bei der Entla-
>ttu« amtstierärztlich untersucht werden; sie dürfen von der Ent-
t,  lüeftelle nicht entfernt werden, bevor die Untersuchung stattg sunden
:nen.i! und eine Gesundheitsbescheinigungausgestellt ist.
^uitgls Für die Gesundheitszeugnisseund ihre Gültigkeitsdauer gelten
[. <g> i Vorschriften der §§ 16—19 der viehseuchenpolizeilichen Anord-

tnt  des Minister? für Landwirtschaft, Domänen und Forsten vom
Bestd1-1912(Reichs- und Etaatsanzeiger Nr. 106 von demselben

-lenMüze).
Der Beibringung von Gesundheitszeugnissen vor der Ver-

nfabri dlerung bedarf es nicht, wenn die Veräußerung der Schweine
- Tüf einem unter tierärztlicher Kontrolle stehendes Markte statt-

fistet.
Auf Schweine, die zur alsbaldigen Abschlachtung bestimmt

ß»d, finden die vorstehenden Vorschriften keine Anwendung.
Die Untersuchung bei der Eatladnna bedarf e8 nicht, wenn

^ limtliche Schweine deST' ansporteS am Tage der Entladung selbst
turnt» rttt am Tage vorher bereits bei der Entladung auf der Eisen»

iahn«mtStierärztlich untersucht worden find und der Nachweis da-
iervo» Ar durch ein amtstierärztliches Gesundheitszeugnis erbracht ist.
mi  Wofern der zuständige Kreisarzt oder sein Vertreter bei der Ent-

mung der Transporte nicht zugegen sein kann, ist eS zulässig,
utrrsuchnngSpflichtige Transporte bis zur amtstierärztlichenUnter¬
gang in einem bei der Anmeldung vorher zu bezeichnenden Stall

«tuekst̂ E«tladeorteS möglichst in unmittelbarer Nähe der Station
Erdn«" ter,»bringen.
i Lo»» 8 2. Die von Viehhändlern und Transportunternehmern zum
' ;,iM§^ ki"ktra«Sport benutzten Fahrzeuge aller Art einschließlich der

g 'ffe und Straßenbahnwagen, aber mit Ausnahme der Fähre»,
Wie aller sonstigen zu oder bei einer solchen Beförderung von

3 Mg ^ mn benutzten Behältnisse und Gerätschafe« (Kisten, Körbe,
h ’aitf̂ lertröge usw.) sowie auch die Ladestellen sind«ach jedesmaligem

rOj gebrauche auf Grund des Abs. 2 des§ 38 der viehseuchenpoltzei-
Wen Anordnung deS Minister? für Landwirtschaft. Domänen und

A misten vom1. Mat 1912 (abgedruckt in einer besonderen Beilage
AAr. 105 drg Reichs- und Staatsanzeigers) nach Maßgabe der
j*5 und6 der AnlageA *u § 3 dieser viehseuchenpolizeilichen
mvrdnung zu reinigen und allwöchentlich einmal zu desinfizieren.

8 3. Die Kosten der Gelunbheitszeugiffe und der Untersuch-
'*8'» fallen den Viehhändlern zur Last.
. . 8 4. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen
"■terltegc« den Strafvorschriften des § 76 des Viehseuchengesetzes
°°Ul 26. Juni 1909.

. 8 5. Diese Anordnung tritt sofort in Kraft. Die
"Meuchenpolizeiliche Anordnung vom 16. Januar 1913 (Reg.-
Mibl . S . 15) und die Ergänzung zu letzterer vom2. Juli 1913
'"kg.-Amtsbl. S . 187/88) werden gleichzeitig aufgehoben.

Wtr»kade«, den 12. Juni 1915.
Der Kegteruugsprästdeut . I . V-: Gizicky.
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Unter den Ziegendeständen des Adolf Müller , Joh . Holz¬
häuser, Georg Dambmann , Karl Kröller , Joh . Reinhard und
Karl Stoll l ., sowie unter den Rindvieh - und Ziegenbeständen
des Bürgermeister Neu uud W . Weltert III . zu Gückingen ist
die Maul - und Klauenseuche amtlich festgestellt worden.

Diez, den6. Juli 1915. Der Ka«dr «t.
Unter dem Viehbestände des Bürgermeisters Dörner , Wilh.

Orthey , Josef Benner , Wilh . Pritzer , Peter Schumacher und
Gustav Schaub in Münchenbach , des Ferdinand Weyand V. in
Langenbach b. K., des Karl Dormann , Karl Krekel, Ww . August
Schneider und Alexander Kölsch in Mörlen , des Peter Benner
in Büdingen , der Christian Schürg Ww . in Unnau , des Viktor
Stucki, I . Kollenberger Ww . und Chr . Brast in Stockum , des
Anton Schauer , Ludwig Wissel und Bürgermeister Dait in
Kackenberg ist die Maul - und Klauenseuche amtlich festgestellt
worden.

Orts - und Gehöftssperre ist angeordnet.
Marteuberg . benl . Juli 1915. Der Kaudrat.

Die Sicher««- - er «e«e« Ernte.
Von den neue» Bestimmungen über die Neuregelung der Ge-

treidederteilnng im kommenden Erutejahr seien folgende mitgeteilt:
In Uebereiostimmung mit den Vorschlägen de» Abgeordnetenhauses
wird eine Reichsgetreidestelle errichtet zur Regelung deS Verkehrs
mit Brodgetreide und Mehl. Die gesamte neue deutsche Ernte
wird schon auf dem Halm zu Gunsten der ReichSgetreidestellebeschlag¬
nahmt. Sobald ein Kommunalverband als SelbstwirtschaftSver«
band anerkannt ist, wirkt die Beschlagnahme in Höhe des Bedarfs-
anteilS dieses KommunalverbandcS zu seinen Gnnste«. Die Be«
schlagnahme des BrodgetreideS erfolgt nicht « ehr unmittelbar für
die KriegSgetreidegesellschaft, sondern für Kommunalverbände von
denen die festgesetzten Brodgetreidemenge» der Reichsgetreidestelle
zur Verfügung gestellt werden. Die Unternehmer laudwirtschaft-
licher Betriebe können von dem seitens des KommunaloerbandeS
beschlagnahmten Getreide die amtlich festgesetzten Mengen zur Er.
oährung der Selbstversorgung, zur Aussaat und für aadere Staats-
zwecke brampruchea. Lieferu die einzelnen Verbände die vorge¬
schriebenen Mengen BrodgetreideS innerhalb der bestimmten Frist
nicht oder nicht vollständig ab, so kann die Reichsgetreidestelle die
fehlende Menge in den betreffendenB 'zirken vurch Kommissionäre
unmittelbar erwerben. Der ansässige Handel ist möglichst zu berück¬
sichtigen-

Die gewonnene Kleie ist dem Kommunalverband oder Selbst¬
versorger auf Verlangen zurückzugeben, wäbregd die Kleie deS
auf Veranlassung der Reichsstelle ausgemahlenen Getreide- der
Bezugsvereinigung deutschen Landwirte zu liefern ist. Die Kam«
munalvcrbände haben den Verbrauch der Vorräte in ihrem Bezirk
zu regeln, besonders auch die Austeilung deS Mehl» »ach den satz-
ungsmäßiaen Mengen. Zu diesem Zweck errichten ste eine Mehl»
verteilungsstelle, regulieren den Verbrauch durch Ausgabe von
Brotkarten oder Brotbücheru und kontrollieren die Seidstoersorger.
Die Mehlpreise sind aach den Koste» zu bemessen, Ueberschüsse sind
für die Volksernährung zu verwenden.

Auch Hafer und Gerste, sofern sie im Reich angebaut sind,
werden für den Kommunalverbandbeschlagnahmt. Zulässig sind
Veiäußerungen an die Militärverwaltung oder den Kommunalver¬
band. Landwirtschaftliche Unternehmer können zu ihrer Selbstver¬
sorgung bestimmte Mengen Hafer beanspruchen. Erfolgt die lieber-
eignung des beschlagnahmten Hafers nicht freiwillig, so kan« da?
Eigentum daran auf den Kommunalverband übertragen werde«.
Der Uebernahmepreis wird unter Berücksichtigung deS Höchstpreises
für Hafer von der höheren Verwaltangsbehörde endgültig festgesetzt.
Die Landwirte haben die Hälfte ihrer Gerstenerate au den Kom-
munolverband, für den ste beschlagnahmt ist, käuflich zu liefern,
und dürfe« die andere Hälfte ihrer Vorräte oder alles, fall» auf
die Lieferung verzichtet ist, als Saatgut oder zu sonstiges Zwecken
in den eigenen landwirtschafttichen Betrieben verwenden.

Zur Herstellung von Mehl ist der Roggen misdestenS bis zu
82 und Weizen bis 80 Prozent auSzumahlen.

Das Verfüttern von Brodgetreide, sofern cs zur menschlichen
Ernährung geeignet ist, sowie von Mehl u. dgl. m. bleibt auch
fernerhin verboten.

Zuckerhaltige Futtermittel dürfen, mit bestimmten Ausnahme«,
nur durch die Bezugsvereinigung der deutschen Landwirte abgesetzt
werde». Ebenso Krastfüttermittel im allgemeinen, wobei wiederum
die Regel von Ausnahmen und Vorbehalte« durchbrochen wî .

Die Reichsgetreidestelle untersteht der Aufsicht deS Reichs¬
kanzlers. Die Reichsgetreidestelle soll mit Hilfe der Kommunalver-
bände für die Verteilung und zweckmäßige Verwendung der vor¬
handenen Vorräte für die Zeit bis zum 15. August 1916 sorgen.

Der neue WirtschgstSplan erstreckt sich als» vom Beginn der
neuen Ernte ab auf das ganze kommende Jahr . Wenn das deutsche
Volk durch sparsame Verwendung des Getreides usw. seine patriot¬
ische Pflicht erfüllt, so können wir ruhig in die Zukunft blicken,
da wir Mit den zur Verfügung flehenden Getreide- und Rah.
rungSmittel-Lorräten gut auSkommen werde». Bei einer Beschran-



Ivti« der Fleisstsahrnng»erde» vir « it de» Kestehe- de« Fleisch.
Vorräten ebenfalls gut anskommen. Eine Einschränkung de» Fleisch-
geuuffeS kann»nS nichts schade». Sind doch gerade die Deutschen
die größte» Flelschefser von allen Völkern Europas. Auf den
Kopf der Sevölkernng kommen 52.75 Kilogramm Fleisch, während
England einen Fleischgennß von 47.6 Kilogramm, Belgien von 34.5
Kilogramm nnd Frankreich von 33,6 Kilogramm pro Kopf der Be¬
völkern«« anfmeisea.

Bei sparsamer Benntzu», der uns zu Gebote stehenden Nah¬
rungsmittel könne» nnS die Gegner also keineswegs aushnngern.

Herstellung eines Danerfutters durch
Dermischuug deS Pavfeuinhalts mit Strohmehl.

Der preußische Landwirtschaftsminister gibt folgende« bekannt:
Die Bestrebungen, de» auf deu Schlachthöfeo anfallenden In¬

halt des Pansens der aeschlachteteu Wiederkäuer für Futterzwecke
zu verwende», haben bekanntlich zu recht günstigen Ergebnissen ge¬
führt, doch sind zur Durchführung des Verfahrens Anlagen erfor¬
derlich, die einen erhebliches Aufwand an Zeit und Kosten verur¬
sachen. Wen» sich auch heute schon Voraussagen läßt, daß im Laufe
der Zeit in alle» besser eivgerichteten Schlachthöfen Vorrichtungen
getroffen werde«, die eine beffere Verwertung nicht nur des Pansen-
inhaltS, sondern auch aller übrigen auf den Schlachthöfen gewon¬
nenen Abfälle ermöglichen, so wird dieses Ziel doch jetzt während
der Kriegszeit nicht zu erreichen sei». Da eS aber geboten erscheint,
gerade jetzt«osere Futterbestände durch diesen recht wertvollen Zu¬
wachs zu vermehren, so gewinnt ein Vorschlag besondere Bedeutung,
der eS ermöglicht, sogleich den Panseninbalt in ollen Schlachthöfen,
auch de» kleinsten, ohne besondere Einrichtung in ein haltbares, von
de» Tieren, namentlich den Schweine», sehr gern genommenes
Futter überzuführen.

Die Firma N . Toepfer, Trockeomilchwerke<8- m. b. H.,
Böhlen bei Rötha i» Sachsen, die sich seit Jahren mit der Her-
stelluvg von Pflanzenmehle» befaßt, hat durch Versuche festgestellt,
daß Strohmehl ei« außerordentlich großes Aufsaugungsvermögen
und außerdem die Eigenschaft besitzt, das aufgenommeue Wasser
leicht wieder abzngeben. Wenn wan den feuchten Panseninhalt mit
Strohmehl in einer Menge vermischt, die etwa die Hälfte des fest¬
gestellte» Gewichts des Panseninhalts ausmacht, so wird Die darin
enthaltene Flüssigkeit begierig von dem Strohmehl aufgesaugt, und
das Gemenge sofort in transportfähige Form gebracht. Durch
AuSbreiten dieses Gemenges in bedeckten Schuppen verdunstet das
überflüssige Waffer rasch, so daß sich in 24 biS 30 Stunden ohne
Anwendung künstlicher Wärme ein trockenes, haltbares Futter er¬
ziele» läßt. Das Futter hat bei praktischen Fütterungsversuchen
außerordentlich günstige Ergebnisse geliefert. Empfehlenswert ist
der Zusatz einer geringen Menge kohlensauren KalkeS.

DaS zu verwendende Strohmehl braucht nicht besonders fein
gemahlen zu sein, so daß eS sich mit geringen Kosten Herstellen läßt.
Die genannte Firma ist bereit, das Strohmehl zu liefern und den
Vertrieb des «ach ihrer besonderen Anleitung gewonnenen Futters
zu bewirken.

ES erscheint wünschenswert, daß die Schlachtbofverwaltungen, >
namentlich auch die kleineren, sich dieserhalb mit der erwähnten
Firma in Verbindung setzen, damit die Futtermengen möglichst
schnell dem Verbrauch zugcführt werd en.

Auszug aus den Verlustlisten.
MnSk, Johannes Heonrich, Rennerod. Lehr-Jvf .-Rgt. vermißt.

„ Karl Mai, Mittelhofen. Jnf -Rgt. Nr. 88  l . v.
, Lorenz Sturm, Salz Jnf .-Rgt. Nr. 88  gefallen.
„ Otto Schmidt, Berzhahn, Jnf .»Rgt. No. 161 verm.
„ Smi! Riebel Westernohe. Res. Rgt. Nr. 252 l. v.
, Antoois Holzbach, Herschbach, Res.-Jnf .-Rgt. 221  l . v.
„ Philipp Hoffman» Girkenroth, , „ „ 221 sch. v.
, Joseph Hill, Salz, Res.-Jnf .-Rgt. 221 gefallen.
, Nnton Schwarz Westernohe, Füßl.-Rgt. Nr. 80 gefallen.

Pionier Emil Westhöfer Düringen Pi. Battl. Nr. 30 gef.
» Wilh. Form, Rennerod, Pionier Battl. Nr. 2l l. v.

Offiz.-St . Jos. Schwarz.Western. R.-J .-R. Nr. 161 verm.
Unteroff. Wilh. Schepp, Berzhahn, Res.-Jnf .-Rgt 258 gefallen.
Gefr. Otto Müller,  Hüblingen, Res-Jnf .-Rgt. Nr.«7 gef.

Oeffentlicher Wetterdienst
Dienststelle Writbntg (La»dwtrtschaft «fch«ie).

WetterauSsichten für Samstag, den 10. Juli.
Meist wolkig, einzelne Negenfälle, wenn auch weist leichte, kühl.

Bekanntmachung.
Die Verpachtung der diesjährigen GraSnutzuug auf der Bier-

wiese ist genehmigt worden.
Indem wir den Steigerern hiervon Mitteilung machen, be-

merke« wir zugleich, daß da« Gras bi» 1. September d. I ».
gemSht fei« « nst.

Westrrb «rg , de« 6. Juli 1915.
6268 Der Magistrat . Kappel.

Bekanntmachung.
Der Unterzeichnete gibt hiermit bekannt, daß ihm ,5

^ult er. von Sr . Erlaucht dem Herrn Grafen zu Altlrinin«.
Westerburg die Uern,alt ««g de« Forst- «nd Kentam,
Westerburg übertrage« morde« ist. "

Die Würostunöen
werden zu Gin- ««d A««zahl««gen ««d Grlebignna , !>.
geschäftliche» Angelegenheiten vorerst auf

Samstag jeder Woche
nachmittag« von 1 bi« 6 Mbr

festgesetzt.
Mesterbnrg. den 7. Juli 1915.

Gräflich Leiniugen'sches Forfl- »ud Rentamt.
Schmitt.

Butten- Verkauf.
Mittwoch, den 14 Juli d. Js

. Mittag « 1 Uhr.
wird der hiesige schwere schlachtreife Gcmeindebulle(Westerwtld,
Raffe) meistbietend verkauft.

Kathenbach. den7. Juli-1915.
Der Bürgermeisterstellvertr.

6267 Stein ebach.
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Feinde
für jede Hausfrau ist die Benutzung ein«

y§ guten, modernen nnd schnellnähendaj in Ar
Sturmvogel -Nähmaschine . Elegai
Modelle in Eiche , mit Ziermöbel in ne
tiger Ausführung. Die Maschine der
kijnft mit versenkbarem Oberteil . Deut

Fabrikate ersten Banges . Ein guter, leicht verkäuflicher
tikel für Händler. Aufklärender und lesenswerter Kata
gratis . Herrenräder, Damenräder, Jagendräder in grosser Auswa
Alle Zubehör- und Ersatzteile . 6liWn> «

Deutsche Handelsgesellschaft Sturmvogel! E ."'
Gebr. Grüttner , Berlin -Halensee 125. *
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(Kroppach) Bhf. Ingelbaeh

FernsprecherNo. 8. Amt
Altenkirchen (Westerwald)

Wir haben jetzt wieder
Vorrat lu:

Thom asscklacken-
mehl , Kainit , Kno¬
chenmehl (roh ) und
Superphosphat —
ferner in : Ia . Saat-
Wicken . — Auch in
Hobeldiele ( schwe¬
dische ) , Cement , u.
sonstigen Banma¬

teralien
ist wieder alles reichlich

vorrätig.

Rheinische Lose
1 Mk , 11 Lose IO Mk

Ziehung am Itz. nnd 17. Jnii
4798 Gewinne

im Gesamtwerte von

40000 Mk.

Kriegerheim-Lose
1 Mk . 11 Lose 10 Mk

7052 Gewinne‘ * 'rte 850001
Ziehung am 19. nnd 20. August.

Hauptgew . im Werte
30000 , 10000 Mk.

(Porto 10 Pf., jede Liste 20 Pf.)
versendet Glücks -Kollekte

Heinr.Deecke, Kreuznach

Altkupfer
(für Heereszwecke)

kauft zum Höchstpreis
Isabellenhütte , Dillenburg-
Sammelstelle für den Kreis

Westerburg bei Spengler¬
meister Wilhelm Fackert

Westerbarg . 6218

t$i
. m 'tt $u.chemische Reinpposw1 &

Wilh . Schmidt Helm
Hackenbarg (Altstadt) tj ^

Annahmestelle

6263 Kirchgasse 7.

■ Emmy Lllmann
Ŵ sterb ^ rg^ Oberstaw ^ r

•orberj
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